
der Verpuffung und dem Übergreifen des Feuers auf die
Dachgeschosswohnung selbst überrascht war. Trotz des psy-
chischen Ausnahmezustands musste es sich A jedoch ange-
sichts dessen, dass er am späteren Abend eine Wohnung in
einem Reihenhaus mit mehreren weiteren Parteien anzündete
(Tatobjekt des § 306a I Nr. 1 StGB!), aufdrängen, dass dabei
andere Bewohner durch den Brand sterben könnten. Sein
Verhalten belegt auch besondere Gleichgültigkeit gegenüber
dem Leben der anderen Hausbewohner. Leichtfertigkeit ist
damit zu bejahen. § 306c StGB ist erfüllt.

Lösungshinweise zu Fall 6: Hier steht ein leichtfertiger Sub-
ventionsbetrug nach § 264 I Nr. 3 iVm § 264 V StGB im
Raum. A hätte den Subventionsgeber über die Auflösung des
Vertrags durch die Kündigung – eine subventionserhebliche
Tatsache – informieren müssen. Anknüpfungspunkt des
Leichtfertigkeitsvorwurfs kann nur sein, dass er die Auf-
lösung des Vertrags nicht erkannt hat. Es sprechen aber gute
Gründe dafür, dass A insofern keine grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt: A war juristisch nicht vorgebildet; für ihn war
schon deshalb der Unterschied zwischen Vertragsauflösung
durch Kündigung und anschließendem erneuten Vertrags-
schluss einerseits und „Aussetzung“ der Kündigung nicht
leicht zu durchschauen. Hinzu kommt, dass nach den Ver-
handlungen mit der L-GmbH die wirtschaftlichen Folgen
beider Konstruktionen kaum zu unterscheiden waren. Der

L-GmbH kam es in erster Linie auf die Sicherung der Finan-
zierung an. A musste daher der genauen rechtlichen Einord-
nung keine große Bedeutung zumessen. Der Bundesgerichts-
hof hat mit diesen Argumenten eine Strafbarkeit wegen
leichtfertigen Subventionsbetrugs verneint.

E. FAZIT

Die an vielen Stellen des StGB und auch im Nebenstrafrecht
zu findende Leichtfertigkeit bildet keine eigene Kategorie
neben Vorsatz und Fahrlässigkeit. Leichtfertigkeit ist viel-
mehr grobe, gesteigerte Fahrlässigkeit, und zwar sowohl was
das Element der Sorgfaltspflichtverletzung als auch was das
Element der Vorhersehbarkeit des Erfolgseintritts bzw. des
sonst maßgeblichen Umstands angeht. Bei der Prüfung der
Leichtfertigkeit sollte man immer vorab klären, worauf sich
die Leichtfertigkeit in der jeweiligen Norm überhaupt be-
zieht. Bei der eigentlichen Prüfung ist zu fragen, ob der Täter
die sich ihm aufdrängende Möglichkeit des Eintritts der
schweren Folge oder des Vorliegens eines bestimmten Um-
stands aus besonderem Leichtsinn oder besonderer Gleich-
gültigkeit außer Acht gelassen hat. Sofern die Leichtfertigkeit
als Bestandteil einer Erfolgsqualifikation zu prüfen ist, emp-
fiehlt es sich, sie im Anschluss an den tatbestandsspezifischen
Gefahrzusammenhang zu behandeln.
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& SACHVERHALT

A und F waren 15 Jahre lang verheiratet, bis F sich aufgrund einer neuen Beziehung mit
Nebenbuhler N von A trennte und die Scheidung einreichte. Bei A entwickelte sich eine
große Wut auf N, weil er überzeugt war, dass er die Beziehung mit seiner großen Liebe F
noch hätte retten können, wenn N nicht zwischen ihn und F getreten wäre. Daher schmiedete
er den Plan, N zu töten, einerseits um seine Wut auf N auszuleben, andererseits um vielleicht
noch eine Chance mit F zu haben. Er kaufte hierfür im Vorfeld ein Kissen, um den N damit
zu ersticken. In einem Möbelhaus ließ er sich dafür in der Kissenabteilung beraten und fragte
den Berater B ausdrücklich nach einem Kissen, das besonders luftundurchlässig ist, woran
man am besten sogar ersticken könnte. B kam das komisch vor und er war sich nicht sicher,
ob A diese Nachfrage ernst meint und tatsächlich jemanden mit dem Kissen ersticken will. Er
hielt es aber für möglich, weil A im gesamten Gespräch sehr ernst bleibt. B wollte dennoch

* Die Autorin Göken ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie
von Prof. Dr. Hans Kudlich an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Autorin Brixner ist Studentische
Mitarbeiterin desselben Lehrstuhls. Die vorliegende Klausur wurde im SoSe 2024 als Zwischenprüfung/Abschlussklausur im
Strafrecht II von Prof. Dr. Kudlich gestellt. Einzelne Probleme hätten gewiss auch noch breiter behandelt werden können. Die
Lösung ist aber bewusst so gehalten, dass sie – jedenfalls umfangmäßig – in der Bearbeitungszeit realistischerweise so hätte
erstellt werden können. Insoweit soll die vorliegende Bearbeitung auch als ein Beispiel dienen, wie konzise und zeitsparend eine
gleichwohl saubere Subsumtion und eine Schwerpunktsetzung auf die Probleme des Falles gelingen kann. Dabei könnte man zB
in einer Klausurbearbeitung auch die Zahl der Zwischenüberschriften reduzieren, die hier gesetzt wurden, um den Lesern die
Struktur des Falles zu verdeutlichen.
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professionell bleiben und empfahl dem A das Kissenmodel „No air“, welches dieser sodann
kaufte.

Mit dem Kissen ausgestattet lauerte der körperlich deutlich überlegene A eines Abends hinter
einem Busch auf der üblichen Joggingroute von N, um diesen beim Vorbeilaufen zu über-
fallen und zu Boden zu bringen. Als an diesem Abend der dem N ähnlich aussehende O beim
Joggen an der Stelle vorbeilief, erlitt dieser genau hier Schmerzen im Brustbereich und
Atemnot als Symptome eines Herzinfarkts. A, der den O für N hielt, stürzte sich von hinten
auf O und begann, ihm die Luft mit dem Kissen abzudrücken. In dieser Situation starb O an
dem Herzinfarkt, der sich bereits beim Joggen zuvor angebahnt hatte und auch ohne das Zu-
Boden-Werfen und Luft-Abdrücken durch A eingetreten wäre. Als A den O so regungslos
unter sich liegen spürte, bekam er plötzlich doch Gewissensbisse und realisierte, dass er viel
zu weit gegangen war. Als er das Kissen von O’s Gesicht nahm, erkannte er auch, dass es sich
gar nicht um N handelt. Er ging davon aus, dass das Leben des O noch zu retten sei, dieser
aber eine professionelle Behandlung benötige. Daher ließ er sofort von O ab und wählte den
Notruf. Bis zum Eintreffen des Notdienstes versuchte sich A an Wiederbelebungsmaßnah-
men und rief immer wieder laut um Hilfe. Die Notärztin stellte vor Ort den Tod des O fest.

K, der Halbbruder von O, deren Verhältnis aber aufgrund von Erbstreitigkeiten seit mehre-
ren Jahren zerrüttet war, joggte während dieses Geschehens auf der anderen Uferseite des
Flusses vorbei. Er sah, wie A den O zu Boden drückte, und erkannte auch, dass es sich um
den O sowie um einen ernsthaften Angriff von A handelte. Er überlegte, dass er die Polizei
und einen Rettungswagen verständigen könnte, wollte aber nach seinem stressigen Arbeitstag
einfach nur ungestört seine Laufrunde fortsetzen, was er dann auch tat. Dabei ging er davon
aus, dass O noch gerettet werden könnte, nahm aber billigend in Kauf, dass er ohne Hilfe
sterben könnte.

Prüfen Sie die Strafbarkeit von A, B und K nach dem StGB. §§ 138, 323c und 221 StGB sind nicht zu
prüfen.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A

I. §§ 212 I, 211 StGB zulasten von O

Indem A dem O mit dem Kissen die Luft abdrückte, könnte er sich gem. §§ 212 I, 211 StGB
wegen Mordes strafbar gemacht haben.

1. Tatbestandsmäßigkeit

a) Objektiver Tatbestand

aa) Erfolgseintritt.O starb, der Erfolg des Todes liegt somit vor.

bb) Kausalität. Die Handlung von A müsste für den Erfolgseintritt im Sinne der Conditio-
sine-qua-non-Formel kausal geworden sein. O starb an einem Herzinfarkt, der sich bereits
beim Joggen angebahnt hatte und auch ohne das Handeln des A eingetreten wäre. Die Hand-
lung des A kann somit hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten
Gestalt entfiele (BeckOKStGB/Eschelbach, Beck’scher Online-Kommentar StGB, 66. Ed.
1.8.2025, § 212 Rn. 10). Sie war nicht für den Erfolg kausal.

A ist nicht gem. §§ 212 I, 211 StGB strafbar.

II. §§ 212 I, 211 I, II Gr. 2 Var. 1, Gr. 1 Var. 4, 22, 23 I StGB zulasten von O

Durch das Abdrücken der Luft könnte sich A gem. §§ 212 I, 211 I, II Gr. 2 Var. 1, Gr. 1
Var. 4, 22, 23 I StGB wegen versuchten Mordes strafbar gemacht haben.

1. Vorprüfung

a) Keine Vollendung

Die Vollendungsstrafbarkeit von A scheitert bereits an der Kausalität, einem objektiven Tat-
bestandsmerkmal (s. oben).
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